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(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM ENTNEHMEN VON KERNPROBEN AUS 
SEDIMENTFORMATIONEN

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zum Entnehmen von Kernproben aus Sedi-
mentformationen mit einem Trägerwerkzeug (1) sowie
mit einer an dem Trägerwerkzeug (1) angebrachten Pro-
benaufnahmegehäuse (10), das einen Probenaufnah-
meraum (9) begrenzt und das eine Schneidgeometrie

(11) oder einen Schneidschuh an einem führenden Ende
umfasst, wobei das Probenaufnahmegehäuse (10) einen
Verschluss umfasst, mit welchem ein im Wesentlichen
luftdichter Abschluss des Probenaufnahmeraums (9) in
situ herstellbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zum Entnehmen von Kernproben aus Sedi-
mentformationen mit einem Trägerwerkzeug sowie mit
einem an dem Trägerwerkzeug angebrachten Proben-
aufnahmegehäuse, das einen Probenaufnahmeraum
begrenzt und das eine Schneidgeometrie oder einen
Schneidschuh an einem führenden Ende umfasst.
[0002] Zur Entnahme von Bodenproben aus einem
Baugrund sind sogenannte Stechzylinder bekannt, die
als Trägerwerkzeug ein Gestänge und einen an dem Ge-
stänge befestigten, dünnwandigen Stahlzylinder umfas-
sen, der mit einem führenden Schneidschuh in den Bau-
grund eingetrieben wird. Dabei dringt die zu entnehmen-
de Bodenprobe in den von dem Stahlzylinder umschlos-
senen Hohlraum ein. Wird der Stahlzylinder gezogen,
befindet sich die sogenannte Kernprobe oder Sonden-
probe in dem von dem Stahlzylinder umschlossenen
Hohlraum und verbleibt dort aufgrund der Bindigkeit des
gezogenen Sediments. Der Stahlzylinder ist abnehmbar
an dem Trägerwerkzeug, beispielsweise an einem Ge-
stänge, angebracht. Unmittelbar nach Entnahme der
Sondenprobe aus dem Baugrund wird der Stahlzylinder
von dem Trägerwerkzeug getrennt und mit einer oder
mehreren Gummikappen luftdicht verschlossen.
[0003] Weiterhin sind Vorrichtungen zum Entnehmen
von Kernproben aus Erdformationen bekannt, die bei-
spielsweise am führenden Ende eines Bohrgestänges
befestigt werden. Eine solche Vorrichtung zum Entneh-
men von Kernproben aus Erdformationen, die von einem
zylindrischen Bohrloch durchteuft sind, ist beispielsweise
aus der DE 1814449 A1 bekannt.
[0004] Bei der Gründung von Offshore-Windparks
oder Offshore-Ölförderanlagen oder aber auch bei der
Gründung von Onshore-Bauwerken, bei denen metalle-
ne Gründungsstrukturen in den Baugrund eingetrieben
werden, kann es zur bakteriellen anaeroben Korrosion
der im Baugrund befindlichen Metallstrukturen kommen.
Bakterielle anaerobe Korrosion ist eine durch Bakterien
indirekt induzierte Oxidation von Metallen. Insbesondere
im feuchten Milieu und bei Anwesenheit von Schwefel-
bakterien im Baugrund kann es vorkommen, dass die in
den Baugrund eingebrachten Strukturen sich teilweise
zersetzen. Dieses Problem tritt häufig bei im Erdreich
verlegten Einsenrohren, Stahlspundwänden, Öltanks
oder Pfählen von Gründungsstrukturen im Meeresunter-
grund auf.
[0005] Für die Zwecke einer Baugrunderkundung wäre
es daher sinnvoll und wünschenswert, eine luft- und
druckdichte Probenentnahme durchführen zu können,
sodass die entnommene Probe zuverlässig auf deren
bakterielle Zusammensetzung untersucht werden kann.
[0006] Eine solche druck- und luftdichte Probennahme
aus Sedimentformationen ist auch aus anderen Ge-
sichtspunkten wünschenswert und vorteilhaft.
[0007] Wie eingangs bereits erwähnt, werden bislang
Bodenproben mit sogenannten Stechzylindern entnom-

men, wobei bei der Entnahme grundsätzlich darauf ge-
achtet wird, dass die Kernprobe hinsichtlich des entnom-
menen Gefüges intakt und repräsentativ ist. Auch wird
durch einen Luftabschluss des Probenbehälters unmit-
telbar nach der Probenentnahme in der Regel sicherge-
stellt, dass die Probe im Wesentlichen ungestört in ein
Labor gelangt.
[0008] Ein bekanntes Verfahren zur Bodenprobenent-
nahme ist beispielsweise in der DIN 4021 beschrieben.
Dieses Verfahren ist allerdings mit dem Nachteil behaf-
tet, dass eine Isolierung der Probe gemäß ihres ur-
sprünglichen Umgebungsmilieus damit kaum möglich
ist, da der luft- und druckdichte Abschluss der Probe erst
nach der Entnahme aus der betreffenden Sedimentfor-
mation gewährleistet wird.
[0009] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Entnehmen
von Kernproben aus Sedimentformationen bereitzustel-
len, welche diesem Problem Rechnung tragen.
[0010] Die Aufgabe wird gelöst mit einer Vorrichtung
gemäß Anspruch 1 sowie mit einem Verfahren gemäß
Anspruch 13. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung ergeben sich jeweils aus den Unteransprüchen.
[0011] Ein Gesichtspunkt der Erfindung betrifft eine
Vorrichtung zum Entnehmen von Kernproben aus Sedi-
mentformationen mit einem Trägerwerkzeug sowie mit
einem an dem Trägerwerkzeug angebrachten Proben-
aufnahmegehäuse, das einen Probenaufnahmeraum
begrenzt und das eine Schneidgeometrie oder einen
Schneidschuh an einem führenden Ende umfasst, wobei
das Probenaufnahmegehäuse einen Verschluss um-
fasst, mit welchem ein im Wesentlichen luftdichter Ab-
schluss des Probenaufnahmeraums in situ herstellbar
ist.
[0012] Erfindungsgemäß ist also vorgesehen, das Pro-
benaufnahmegehäuse mit einem Verschluss derart ab-
zuschließen, dass dieser in situ, das heißt noch innerhalb
der Sedimentformation, aus welcher eine Kernprobe ge-
zogen werden soll, verschließbar ist. Dadurch ist ein im
wesentlicher luftdichter und druckdichter Abschluss der
Kernprobe innerhalb des Probenaufnahmeraums mög-
lich, bevor die Kernprobe gezogen wird.
[0013] Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass an-
dernfalls beim Ziehen der Kernprobe mit einem nach un-
ten offenen Stahlzylinder oder mit einem nach unten of-
fenen Kernrohr unvermeidbar eine Gefügeveränderung
stattfinden würde. Unter Umständen ist so auch eine Ver-
schiebung von Schichtgrenzen und Konsistenzgrenzen
des Sediments der Probe nicht zu verhindern. Mit der
Vorrichtung gemäß der Erfindung wird zuverlässig ver-
hindert, dass die Kernprobe beim Ziehen einem anderen
Umgebungsmilieu ausgesetzt wird, welches nicht mit
dem Umgebungsmilieu der betreffenden Sedimentfor-
mation übereinstimmt.
[0014] Mit einer Vorrichtung gemäß der vorliegenden
Erfindung kann eine Kernprobe beziehungsweise Son-
denprobe druck- und luftdicht an der Erkundungslokation
gewonnen werden. Die vorgesehene Probe kann so mit
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Ausnahme der Temperatur gemäß des an der Erkun-
dungslokation vorherrschenden Umgebungsmilieus ge-
borgen werden und anschließend entsprechend gelagert
werden.
[0015] Unter einem Trägerwerkzeug im Sinne der Er-
findung kann ein Bohrgestänge, ein Führungsgestänge
oder eine andere Art von Gestänge zu verstehen sein,
über welches das Probenaufnahmegehäuse in die zu be-
probende Sedimentformation verbracht werden kann.
[0016] Als Probenaufnahmegehäuse im Sinne der vor-
liegenden Erfindung kann ein Stahlzylinder vorgesehen
sein, dessen in Vorschubrichtung führendes Ende zu-
mindest bis zum Vorschub in die zu beprobende Sedi-
mentformation geöffnet ist.
[0017] Unter einer Schneidgeometrie oder einem
Schneidschub im Sinne der vorliegenden Erfindung ist
eine umlaufende Kante oder ein umlaufender Rand einer
Öffnung des Probenaufnahmegehäuses zu verstehen.
[0018] Bei einer besonders zweckmäßigen Variante
der Vorrichtung gemäß der Erfindung ist vorgesehen,
dass der Verschluss einen sphärischen, halbschalenför-
migen Verschlusskörper umfasst , der zwischen einer
ersten geöffneten Stellung und einer zweiten geschlos-
senen Stellung verlagerbar ist, der in der ersten geöff-
neten Stellung einen konkaven Boden des Probenauf-
nahmeraums bildet und der in der zweiten geschlosse-
nen Stellung eine Kernprobe umschließt. Dieser Halb-
schalenverschluss oder Halbkugelverschluss kann eine
einzige Halbschale umfassen, die bei einer Rotation um
ein virtuelles Kugelzentrum von einer ersten geöffneten
Stellung in eine zweite geschlossene Stellung verlagert
wird.
[0019] Alternativ kann der Verschluss zwei viertel-
schalenförmige Verschlusskörper umfassen, die gegen-
sinnig zueinander verlagerbar sind und so eine Öffnungs-
bewegung und eine Schließbewegung vollziehen.
[0020] Der Verschlusskörper ist zweckmäßigerweise
als Probenlöffel ausgebildet, sodass dieser bei Verlage-
rung von der ersten geöffneten Stellung in die zweite
geschlossene Stellung einen Teil der Kernprobe aus der
Sedimentformation herausschneidet beziehungsweise
herauslöst.
[0021] Wenn der Verschluss zwei viertelschalenförmi-
ge Verschlusskörper umfasst, bilden diese viertelschali-
gen Verschlusskörper zweckmäßigerweise ebenfalls je-
weils eine Art Probenlöffel.
[0022] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Vor-
richtung gemäß der Erfindung ist vorgesehen, dass der
Verschlusskörper federkraftbetätigt verlagerbar ist. Bei-
spielsweise kann der Verschlusskörper durch eine auf
das Trägerelement aufgebrachte Zugkraft von der ersten
geöffneten Stellung in die zweite geschlossene Stellung
verlagerbar sein. Dabei kann eine auf den Verschluss-
körper einwirkende Feder durch das Eintreiben des Trä-
gerelements in den zu beprobenden Baugrund vorge-
spannt werden, wohingegen eine auf das Trägerelement
aufgebrachte Zugkraft eine Entspannung der vorzugs-
weise als Druckfeder ausgebildeten Feder bewirkt, wo-

durch dann eine Verlagerung des Verschlusskörpers in
die zweite geschlossene Stellung bewirkt wird.
[0023] Bei einer besonders zweckmäßigen Ausgestal-
tung der Vorrichtung gemäß der Erfindung ist vorgese-
hen, dass das Probenaufnahmeraumgehäuse eine fe-
dernd gelagerte Bodenplatte aufweist, die randseitig ge-
gen eine Umfassungswad des Probenaufnahmeraums
abgedichtet ist und die mit dem Verschlusskörper eine
Kavität zur Umschließung der Kernprobe bildet.
[0024] Bei einer alternativen Variante der Vorrichtung
gemäß der Erfindung umfasst der Verschluss eine Ver-
schlussblende mit einer Vielzahl lamellenförmiger Ver-
schlusskörper, die eine etwa kreisförmige Verschlussöff-
nung mit variablem Durchmesser definieren. Die Ver-
schlusskörper bilden eine Irisblende, die durch eine Ro-
tation von Teilen des Probenaufnahmegehäuses von ei-
ner ersten geöffneten in eine zweite geschlossene Stel-
lung verbringbar sind. Vorzugsweise ist der Verschluss
als doppelter Iris-Lamellenverschluss ausgebildet, wo-
bei eine führende erste Stufe der Verschlussblende dazu
dienen kann, die Kernprobe beziehungsweise die Son-
denprobe aus der Sedimentformation herauszutrennen.
Eine zweite Stufe der Verschlussblende kann aus-
schließlich der Abdichtung des Probenaufnahmeraums
dienen. Selbstverständlich kann der Verschluss auch
einstufig ausgebildet sein.
[0025] Zwischen der ersten und zweiten Stufe der Ver-
schlussblende kann ein Zwischenraum als Schleuse vor-
gesehen sein, der mit einer Vergussmasse verfüllbar ist.
[0026] Ähnlich der Funktionsweise eines Kameraver-
schlusses wird in einem Abschlussdeckel des Proben-
aufnahmegehäuses ein Lamellenverschluss integriert.
Während des Eindringvorgangs des Probenaufnahme-
gehäuses in den Baugrund ist die Verschlussblende ge-
öffnet. Bevor die Kernprobe anschließend geborgen
wird, wird die Verschlussblende geschlossen. Die lamel-
lenförmigen Verschlusskörper, die beim Bergen der
Kernprobe durch den Probenkörper im geschlossenen
Zustand auf Druck belastet werden, stellen einen druck-
und luftdichten Abschluss der Kernprobe dar.
[0027] Der druck- und luftdichte Abschluss kann durch
eine besondere Oberflächenstruktur und/oder Oberflä-
chentextur der lamellenförmigen Verschlusskörper er-
zielt werden, beispielsweise durch ineinander greifende
Lippendichtungen zwischen den lamellenförmigen Ver-
schlusskörpern.
[0028] Die Öffnungs- und Schließbewegung der Ver-
schlussblende kann über eine Drehbewegung des Trä-
gerwerkzeugs eingeleitet werden. Beispielsweise kann
ein Abschlussdeckel des Probenaufnahmegehäuses
drehbar zu einer Umfassungswand des Probenaufnah-
megehäuses ausgebildet sein.
[0029] Das Probenaufnahmegehäuse kann beispiels-
weise als Zylinder beziehungsweise zylindrisches Be-
hältnis ausgebildet sein.
[0030] Alternativ kann vorgesehen sein, dass der Ver-
schluss als Klappenverschluss mit wenigstens zwei ge-
geneinander dichtend schließenden Verschlussklappen
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ausgebildet ist.
[0031] Wie vorstehend bereits erwähnt, ist es zweck-
mäßig, wenn das Probenaufnahmegehäuse als vorzugs-
weise lösbar an dem Trägerwerkzeug angebrachter Pro-
benaufnahmebehälter, beispielsweise in Form eines Zy-
linders, ausgebildet ist.
[0032] Zweckmäßigerweise ist das Probenaufnahme-
gehäuse mit einem Vergussmassenanschluss verse-
hen, der mit dem Probenaufnahmeraum kommuniziert
und über den der Probenaufnahmeraum mit einer Ver-
gussmasse versiegelbar ist. Als Vergussmasse kommt
beispielsweise ein Paraffin oder eine andere zähflüssige
Dichtmasse in Frage.
[0033] Das Probenaufnahmegehäuse beziehungs-
weise der Probenaufnahmeraum ist zweckmäßigerwei-
se an seinem in Vorschubrichtung nacheilenden Ende
mit wenigstens einer Entlüftungsöffnung versehen, so-
dass die Luft innerhalb des Probenaufnahmeraums beim
Einbringen entweichen kann. Mittels der Vergussmasse,
die beispielsweise als Paraffin oder andere Dichtmasse
ausgebildet sein kann, kann der Probenaufnahmeraum
in situ versiegelt werden.
[0034] An oder in dem Trägerwerkzeug kann ein Ver-
gussmassenreservoir vorgesehen sein, welches an den
Probenaufnahmeraum angeschlossen ist und welches
beispielsweise nach dem Vortreiben des Probenaufnah-
megehäuses in die zu beprobende Sedimentformation
so unter Druck gesetzt werden kann, dass die Verguss-
masse den Probenaufnahmeraum versiegelt bezie-
hungsweise in diesen eindringt.
[0035] Bei einer Variante der Vorrichtung gemäß der
Erfindung ist vorgesehen, dass der Verschluss einen An-
trieb umfasst, der ausgewählt ist aus einer Gruppe um-
fassend elektrische, pneumatische, hydraulische oder
mechanische Antriebe. Der Antrieb dient vorzugsweise
dazu, den oder die Verschlusskörper zu verlagern.
[0036] Alternativ kann vorgesehen sein, dass der Ver-
schluss über ein Getriebe betätigbar ist, welches einer
Vorschubbewegung des Trägerwerkzeugs in eine Ver-
lagerungsbewegung eines Verschlusskörpers umsetzt,
welches eine axiale Bewegung oder Rotationsbewegung
des Trägerwerkzeugs in eine Verlagerungsbewegung ei-
nes Verschlusskörpers umsetzt.
[0037] Ein weiterer Gesichtspunkt der Erfindung be-
trifft ein Verfahren zum Entnehmen von Kernproben aus
Sedimentformationen mit einer Vorrichtung umfassend
ein Trägerwerkzeug sowie ein an das Trägerwerkzeug
angebrachtes Probenaufnahmegehäuse, das einen Pro-
benaufnahmeraum begrenzt und das eine Schneidgeo-
metrie oder einen Schneidschuh an einem führenden En-
de umfasst, wobei der Probenaufnahmeraum mit einem
Verschluss im Wesentlichen luftdicht abschließbar ist,
wobei das Verfahren das Eintreiben des Probenaufnah-
megehäuses in eine ungestörte Sedimentformation um-
fasst, derart, dass die zu entnehmende Kernprobe zu-
mindest teilweise von dem Probenaufnahmeraum um-
schlossen wird, wobei in einem folgenden Verfahrens-
schritt der Probenaufnahmeraum in situ verschlossen

und abgedichtet wird und sodann das Probenaufnahme-
gehäuse über das Trägerwerkzeug gezogen wird.
[0038] Vorzugsweise wird der Probenaufnahmeraum,
bevor die Kernprobe gezogen wird, in situ mit einer Ver-
gussmasse abgeschlossen beziehungsweise versiegelt.
[0039] Das Verfahren gemäß der Erfindung wird vor-
zugsweise unter Verwendung einer Vorrichtung mit ei-
nem oder mehreren der vorstehend beschriebenen
Merkmale durchgeführt und idealerweise in einer Anord-
nung, die den geometrischen Randbedingungen der ge-
normten und bekannten Probenahmegeräte entspricht.
[0040] Insbesondere bezüglich der Durchmesser der
gezogenen Probekörper ist es vorteilhaft, die bekannten
Abmessungen gemäß Normung einzuhalten. Daher um-
fasst die Erfindung, die oben beschriebenen Vorrichtun-
gen vorzugsweise vertikal anzuordnen.
[0041] Die Erfindung wird nachstehend anhand eines
in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels
erläutert.
[0042] Es zeigen:

Figur 1 eine Vorrichtung zum Entnehmen von
Kernproben gemäß Stand der Tech-
nik,

Figuren 2a, 2b eine Vorrichtung gemäß der Erfin-
dung, die stark vereinfacht ist, wobei
Figur 2a das Probenaufnahmegehäu-
se der Vorrichtung gemäß der Erfin-
dung in geöffnetem Zustand und Figur
2b das Probenaufnahmegehäuse der
Vorrichtung gemäß der Erfindung in
geschlossenem Zustand zeigt,

Figuren 3a, 3b ein zweites Ausführungsbeispiel der
Vorrichtung gemäß der Erfindung, wo-
bei Figur 3a eine teilweise geschnitte-
ne Seitenansicht und Figur 3b eine
Unteransicht zeigt, und

Figuren 4a, 4b ein drittes Ausführungsbeispiel der
Vorrichtung gemäß der Erfindung ver-
anschaulicht, wobei Figur 4a die Pro-
benaufnahme mit geschlossenem
Verschluss zeigt.

[0043] Es wird zunächst Bezug genommen auf Figur
1, die eine Vorrichtung zum Entnehmen von Kernproben
gemäß Stand der Technik zeigt.
[0044] In allen Zeichnungen werden gleiche Bauteile
mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet.
[0045] Die in Figur 1 dargestellte Vorrichtung umfasst
ein Trägerwerkzeug 1 in Form eines Gestänges, welches
in einer Führungshaube 2 verschiebbar angeordnet ist.
Die Führungshaube 2 umfasst eine Führungsplatte 3, mit
welcher die Vorrichtung auf einem Baugrund 4 aufstell-
bar ist.
[0046] Innerhalb der Führungshaube 2 ist an dem füh-
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renden Ende des Trägerwerkzeugs 1 ein Stechzylinder
5 angeordnet. Der Stechzylinder 5 ist als an seiner füh-
renden Seite offener, dünnwandiger Stahlzylinder aus-
gebildet. An dem von dem Stechzylinder 5 abliegenden
Ende des Trägerwerkzeugs 1 beziehungsweise der Trä-
gerstange ist ein Amboss 6 befestigt, auf welchen ein an
einem Schlaggestänge 7 geführtes Fallgewicht 8 einwir-
ken kann. Über das an dem Schlaggestänge 7 geführte
Fallgewicht 8 wird das Trägerwerkzeug 1 mit dem Stech-
zylinder 5 in den Baugrund 4 eingetrieben. Der von dem
Stechzylinder umschlossene Probenaufnahmeraum 9
wird dabei mit der Sondenprobe beziehungsweise mit
der Kernprobe gefüllt. Wird der Stechzylinder 5 gezogen,
befindet sich die Kernprobe in dem von dem Stechzylin-
der 5 umschlossenen Probenaufnahmeraum 9.
[0047] Beim Ziehen des Stechzylinders 5 ist nicht si-
chergestellt, dass die Schichtgrenzen und die Konsis-
tenzgrenzen der Kernprobe erhalten bleiben. In dem Pro-
benaufnahmeraum 9 etwa eingeschlossene Luft kann
über eine nicht dargestellte Entlüftungsöffnung entwei-
chen.
[0048] Es wird nunmehr Bezug genommen auf die Fi-
guren 2a bis 4b, die mehrere Varianten einer Vorrichtung
gemäß der Erfindung zeigen.
[0049] Figur 2a zeigt ein Trägerwerkzeug 1 mit einem
an dem führenden Ende des Trägerwerkzeugs 1 ange-
brachten Probenaufnahmegehäuse 10 in Form eines of-
fenen Zylinders, der den Probenaufnahmeraum 9 um-
schließt und der an seinem führenden Ende mit einer
umlaufenden Schneidgeometrie 11 versehen ist.
[0050] Die Schneidgeometrie 11 ist als umlaufender,
gegebenenfalls angespitzter Rand der in Vorschubrich-
tung der Vorrichtung weisenden Öffnung 19 des Proben-
aufnahmeraums 9 ausgebildet.
[0051] Das Probenaufnahmegehäuse 10 umfasst wei-
terhin einen Verschlusskörper 12, der bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Figuren 2a und 2b als Halbscha-
lenverschluss ausgebildet ist, das heißt sphärisch, halb-
schalenförmig. Der Verschlusskörper 12 ist um einen ge-
dachten Mittelpunkt, der den Radius des Verschlusskör-
pers 12 definiert, drehbar, und zwar von der in Figur 2a
dargestellten Stellung in die in Figur 2b gezeigte Stellung.
Figur 2a zeigt den Verschlusskörper 12 in der ersten ge-
öffneten Stellung, Figur 2b zeigt den Verschlusskörper
12 in der zweiten, geschlossenen Stellung.
[0052] In der in Figur 2a gezeigten Stellung definiert
der Verschlusskörper 12 einen Boden des Probenauf-
nahmeraums 9. Der Verschlusskörper 12 bildet im Falle
dieses Ausführungsbeispiels eine Kavität 13 zur Aufnah-
me einer Kernprobe. Das Probenaufnahmegehäuse 10
ist als zylindrisches Behältnis 14 ausgebildet, welches
über eine als Vergussmassenanschluss ausgebildete
Öffnung 15 mit einem Vergussmassenreservoir 16 inner-
halb des Trägerwerkzeugs 1 kommuniziert.
[0053] Als Vergussmasse ist ein Paraffin vorgesehen,
dass aus dem Vergussmassenreservoir 16 über die Öff-
nung 15 in das Gehäuse 14 eintreten kann. Der in der
geöffneten Stellung befindliche Verschlusskörper 12

dichtet das Gehäuse 14 gegen den Austritt der Verguss-
masse ab.
[0054] Bei dem Verfahren gemäß der Erfindung ist zu-
nächst vorgesehen, das Probenaufnahmegehäuse 10
beziehungsweise das zylindrische Behältnis 14 über das
Trägerwerkzeug 1 in die zu beprobenden Sedimentfor-
mation des Baugrundes 4 vorzutreiben. Dabei dringt der
Baugrund 4 beziehungsweise das Sediment in die von
dem Verschlusskörper 12 gebildete Kavität 13 ein. So-
dann wird der Verschlusskörper 12, beispielsweise mit-
tels eines elektrischen, pneumatischen oder hydrauli-
schen Antriebes in die in Figur 2b gezeigte zweite, ver-
schlossene Stellung verfahren, wobei der Verschluss-
körper 12 dabei Sediment aus der Sedimentformation
herauslöst und in der Kavität 13 einschließt. Der sich in
die zweite in Figur 2b gezeigte Stellung bewegende Ver-
schlusskörper 12 erlaubt ein Nachfließen der Verguss-
masse, sodass die Vergussmasse das Probeaufnahme-
gehäuse 10 vollständig abdichtet und versiegelt.
[0055] Es wird nunmehr Bezug genommen auf das
zweite Ausführungsbeispiel der Erfindung, welches in
den Figuren 3a und 3b dargestellt ist. Gleiche Bauteile
sind dort mit gleichen Bezugszeichen versehen.
[0056] Die in den Figuren 3a und 3b gezeigte Vorrich-
tung gemäß der Erfindung umfasst ebenfalls als Proben-
aufnahmegehäuse 10 ein zylindrisches Behältnis, wel-
ches eine umlaufende Schneidgeometrie 11 aufweist,
die eine führende, kreisrunde Öffnung 19 des Proben-
aufnahmeraums 9 umgibt, der Bestandteil einer relativ
zu dem Gehäuse 14 drehbaren Abschlusskappe 17 ist.
Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figuren 3a und 3b
bildet das gesamte Gehäuse 14 den Probenaufnahme-
raum 9 im Sinne der Erfindung.
[0057] In die Abschlusskappe 17 ist eine Verschluss-
blende 18 als zweistufige Irisblende integriert, wobei die
Verschlussblende 18 eine Vielzahl von lamellenförmigen
Verschlusskörpern 12 umfasst. Im Übrigen ist das zylin-
drische Behältnis 14 an seiner dem Trägerwerkzeug 1
zugekehrten Seite ebenfalls mit einem Vergussmassen-
anschluss versehen. Innerhalb des Trägerwerkzeugs 1
ist ein Vergussmassenreservoir mit einer Vergussmas-
se, beispielsweise in Form eines Paraffins, vorgesehen.
Ein Verdrehen der Abschlusskappe 17 relativ zu dem
Gehäuse 14 bewirkt ein Öffnen und ein Schließen der
Verschlussblende 18, wobei die Verschlussblende 18 ei-
ne dem Probenaufnahmeraum 9 abgekehrte ersten Stu-
fe 20 und eine dem Probenaufnahmeraum 9 zugekehrte
zweite Stufe 21 umfasst, die zwischen sich einer Schleu-
se 22 einschließen. Die Schleuse 22 kommuniziert über
einen Kanal 23 mit einem Vergussmassenreservoir 16
innerhalb des Trägerwerkzeugs 1.
[0058] Das Probenaufnahmegehäuse 10 wird an dem
Trägerwerkzeug 1 mit geöffneter Verschlussblende 18
in den Baugrund 4 eingetrieben, sodass die Kernprobe
von dem Gehäuse 14 beziehungsweise von dem Pro-
benaufnahmeraum 9 umschlossen wird. Sodann wird
über eine Drehbewegung des Trägerwerkzeugs die Ver-
schlussblende 18 geschlossen, wobei einerseits der Se-
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dimentkörper beziehungsweise die Kernprobe abge-
trennt wird, andererseits der Probenaufnahmeraum 9 im
wesentlichen druckdicht verschlossen wird. Sodann wird
über den Kanal 23 die Vergussmasse in die Schleuse 22
eingeleitet, sodass der Probeaufnahmeraum 9 abge-
dichtet und versiegelt ist.
[0059] Eine weitere Variante der Vorrichtung gemäß
der Erfindung ist in den Figuren 4a und 4b dargestellt.
[0060] Innerhalb des Gehäuses 14 ist ebenfalls ein
Verschlusskörper 12 in Form einer sphärischen Halb-
schale angeordnet. Der Verschlusskörper 12 ist wie bei
dem Ausführungsbeispiel gemäß Figuren 2a und 2b um
einen gedachten Mittelpunkt, der den Radius der Krüm-
mung des Verschlusskörpers 12 definiert, innerhalb des
Behältnisses 14 beziehungsweise innerhalb des Proben-
aufnahmeraums 9 drehbar angeordnet und bildet eben-
so eine Kavität 13 zur Aufnahme der Kernprobe. In der
ersten geöffneten Stellung des Verschlusskörpers 12,
die in Figur 4a gezeigt ist, liegt der Scheitelpunkt der
konvexen Seite des Verschlusskörpers 12 gegen eine in
dem Probenaufnahmeraum 9 federnd gelagerte Boden-
platte 24 an.
[0061] Die Bodenplatte 24 ist über eine Druckfeder 25
gegen eine von der vorderen Öffnung des Gehäuses 14
abliegende Stirnwand 26 abgestützt. Darüber hinaus ist
die Bodenplatte randseitig gegen eine Umfassungswand
27 des Probenaufnahmeraums 9 abgedichtet.
[0062] Beim Vorschub des Trägerwerkzeugs 1 in den
Baugrund 4 dringt das Sediment in das Behältnis 14 und
in die Kavität 13 des Verschlusskörpers ein und verlagert
den Verschlusskörper 12 mit der Bodenplatte 24 in Rich-
tung auf die Stirnwand 26 des Gehäuses 14, wobei die
Druckfeder 25 gespannt wird.
[0063] Wird sodann das Trägerwerkzeug 1 wieder ge-
zogen, leitet die Rückstellbewegung der Druckfeder 25
eine Drehbewegung des Verschlusskörpers 12 ein, so-
dass der Verschlusskörper die Kernprobe umschließen
kann und gegen die Bodenplatte 24 abdichten kann.
[0064] Wie bei den vorhergehenden Ausführungsbei-
spielen kann vorgesehen sein, dass über die Öffnung 15
in der Stirnwand 26 des Behältnisses 14 eine Verguss-
masse aus dem Vergussmassenreservoir 16 in das Be-
hältnis 14 eingebracht wird und das Behältnis 14 versie-
gelt.
[0065] Nach Entnahme des Trägerwerkzeugs 1 aus
der Sedimentformation beziehungsweise aus dem Bau-
grund kann das Behältnis 14 von dem Trägerwerkzeug
1 gelöst werden und entsprechend deponiert werden.

Bezugszeichenliste

[0066]

1) Trägerwerkzeug
2) Führungshaube
3) Führungsplatte
4) Baugrund
5) Stechzylinder

6) Amboß
7) Schlaggestänge
8) Fallgewicht
9) Probenaufnahmeraum
10) Probenaufnahmegehäuse
11) Schneidgeometrie
12) Verschlusskörper
13) Kavität
14) Behältnis
15) Öffnung
16) Vergussmassenreservoir
17) Abschlusskappe
18) Verschlussblende
19) Öffnung
20) erste Stufe der Verschlussblende
21) zweite Stufe der Verschlussblende
22) Schleuse
23) Kanal
24) Bodenplatte
25) Druckfeder
26) Stirnwand
27) Umfassungswand

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Entnehmen von Kernproben aus
Sedimentformationen mit einem Trägerwerkzeug
(1) sowie mit einem an dem Trägerwerkzeug (1) an-
gebrachten Probenaufnahmegehäuse (10), das ei-
nen Probenaufnahmeraum (9) begrenzt und das ei-
ne Schneidgeometrie (11) oder einen Schneidschuh
an einem führenden Ende umfasst, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Probenaufnahmegehäuse
(10) einen Verschluss umfasst, mit welchem ein luft-
dichter Abschluss des Probenaufnahmeraums her-
stellbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Verschluss einen sphärischen,
halbschalenförmigen Verschlusskörper (12) um-
fasst, der zwischen einer ersten geöffneten Stellung
und einer zweiten geschlossenen Stellung verlager-
bar ist, der in der ersten geöffneten Stellung einen
konkaven Boden des Probenaufnahmeraums (9) bil-
det und der in der zweiten geschlossenen Stellung
eine Kernprobe umschließt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Verschlusskörper (12) als Pro-
benlöffel ausgebildet ist, der bei einer Bewegung von
der ersten Stellung in die zweite Stellung die Kern-
probe aus der Sedimentformation herauslöst.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verschlusskör-
per (12) federkraftbetätigt verlagerbar ist.
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5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Probenaufnahmeraum (9) eine
federnd gelagerte Bodenplatte (24) aufweist, die
randseitig gegen wenigstens eine Umfassungswand
(27) des Probenaufnahmeraums (9) abgedichtet ist
und die mit dem Verschlusskörper (12) eine Kavität
(13) zur Umschließung der Kernprobe bildet.

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Verschluss eine Verschluss-
blende (18) mit einer Vielzahl lamellenförmigen Ver-
schlusskörpern (12) umfasst, die eine etwa kreisför-
mige Verschlussöffnung mit variablem Durchmes-
ser definieren.

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Verschluss als Klappenver-
schluss mit zwei gegeneinander dichtend schließen-
den Verschlusskappen (12) ausgebildet ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Probenaufnah-
megehäuse (10) als vorzugsweise lösbar an dem
Trägerwerkzeug (1) angebrachtes Behältnis (14)
ausgebildet ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Probenaufnah-
mebehälter einen Vergussmassenanschluss auf-
weist, der mit dem Probenaufnahmeraum (9) kom-
muniziert und über den der Probenaufnahmeraum
(9) mit einer Vergussmasse versiegelbar ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Trägerwerkzeug (1) ein
Vergussmassenreservoir (16) umfasst, welches an
den Probenaufnahmeraum (9) angeschlossen ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verschluss einen
Antrieb umfasst, der ausgewählt ist aus einer Grup-
pe umfassend elektrische, pneumatische, hydrauli-
sche oder mechanische Antriebe.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verschluss über
ein Getriebe betätigbar ist, welches eine axiale Be-
wegung oder eine Drehbewegung des Trägerwerk-
zeugs (1) in eine Verlagerungsbewegung eines Ver-
schlusskörpers (12) umsetzt.

13. Verfahren zum Entnehmen von Kernproben aus Se-
dimentformationen mit einer Vorrichtung umfassend
ein Trägerwerkzeug (1) sowie ein an dem Träger-
werkzeug angebrachtes Probenaufnahmegehäuse
(10), das einen Probenaufnahmeraum (9) begrenzt
und das eine Schneidgeometrie (11) oder einen
Schneidschuh an einem führenden Ende umfasst,

wobei der Probenaufnahmeraum (9) mit einem Ver-
schluss im wesentlichen luftdicht abschließbar ist,
wobei das Verfahren das Eintreiben des Probenauf-
nahmebehältnisses ist in eine ungestörte Sediment-
formation umfasst, derart, dass die zu entnehmende
Kernprobe zumindest teilweise von dem Probenauf-
nahmeraum (9) umschlossen wird, wobei in einem
folgenden Verfahrensschritt der Probenaufnahme-
raum (9) in situ verschlossen und abgedichtet wird
und sodann das Probenaufnahmegehäuse (10) über
das Trägerwerkzeug (1) gezogen wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Probenaufnahmeraum (9) in situ
mit einer Vergussmasse abgeschlossen wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass es unter Verwen-
dung einer Vorrichtung mit den Merkmalen eines der
Ansprüche 1 bis 12 durchgeführt wird.
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